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1.	Einleitung

Der Vorbeugende Brandschutz ist ein Teilgebiet der allgemeinen Gefahrenabwehr. Die Maßnahmen zur Realisierung des vorbeugenden Brandschutzes müssen mit den Maßnahmen des Abwehrenden Brandschutzes kombiniert werden.

Die Schutzziele des vorbeugenden Brandschutzes sind die Vorbeugung gegen Brandentstehung, Minimierung der Rauch- und Flammenausbreitung im Brandfall und die Ermöglichung von Rettungs- und Löschmaßnahmen.

Der Personenschutz steht dabei im Vordergrund. Es geht hier nicht nur um den Schutz der Zivilbevölkerung, sondern auch um die Berücksichtigung der Schutzinteressen der Einsatzkräfte der Feuerwehr. Weiterhin gilt es Sachwerte zu schützen und zu bergen. Der Vorbeugende Brandschutz ist eine Verknüpfung aus baulichen, technischen und betrieblichen/organisatorischen Maßnahmen. Der optimale Schutz wird durch die Abstimmung der einzelnen Komponenten aufeinander erreicht. Der Charakter der Maßnahmen ist im folgenden Schaubild dargestellt [1].





Vorbeugender Brandschutz
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Technische Maßnahmen

zum Beispiel:

Automatische Brandmeldeanlage















Bauliche Maßnahmen wie z. B.

 - Abschnittsbildung

 - Rettungswege







Betriebliche Maßnahmen wie z. B.

- Flucht- und Rettungspläne

 - Brandschutzordnung







Das Zusammenwirken der drei Komponenten beschränkt sich nicht nur auf das Baurecht bzw. Bauordnungsrecht, sondern auch auf die in den Bundesländern eingeführten Brandschutz-, Feuerwehr und Hilfeleistungsgesetze. In den Gesetzen sind die Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes definiert. Leider fehlt in einigen Gesetzen eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben. Im Hessischen Brandschutzhilfeleistungsgesetz (BrSHG) wird der Vorbeugende Brandschutz im § 1 und im 3. Abschnitt in den §§ 26 28 näher geregelt. Es fehlt aber eine konkrete Aufgabenzuweisung in das bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren [27].



Die Brandschutzdienststellen sind zusätzlich aufgrund des Bauordnungsrechtes in das bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren eingebunden. Die Einbindung der Brandschutzdienststellen in dieses Verfahren macht es erforderlich, daß Bauanträge durch Bedienstete der Brandschutzdienststellen beurteilt werden [11, 21].



Ziel dieser Arbeit ist es, die Bearbeitung und die Beurteilung von Bauanträgen bezüglich Neubaumaßnahmen in einer Brandschutzdienststelle als Teilarbeitsabläufe zu definieren und zu ordnen. Außerdem stellt der Verfasser für die Bearbeitung und Beurteilung von Bauanträgen einen Kontrollkatalog vor, um damit die Bearbeitung zu vereinheitlichen.



2.	Ausgangssituation für die Verfahrensentwicklung

Aus den baurechtlichen Grundlagen (§ 66 HBO) läßt sich ableiten, daß die Brandschutzdienststellen wegen ihrer besonderen Sach- und Fachkunde unverzüglich zum Bauantrag zu hören sind. Die Anhörungsfristen sind für das einfache Genehmigungsverfahren 1 Monat und für das allgemeine Baugenehmigungsverfahren 2 Monate. Für die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren sind derzeit die folgenden Dienststellen zuständig.

Dieses sind:



die kreisfreien Städte mit Berufsfeuerwehr (z.B. Darmstadt, Offenbach am Main)

die kreisangehörigen Gemeinden mit Berufsfeuerwehr oder Freiwilliger Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften (FF Rüsselsheim)

Kreise mit Brandschutzingenieuren (z.B. Groß-Gerau)



Um die Arbeitsweise und die Abläufe in der Bearbeitung eines Bauantrages genauer definieren zu können, suchte der Verfasser die folgenden Brandschutzdienststellen auf und führte Gespräche mit den Mitarbeitern der:



Berufsfeuerwehr Wuppertal			- Berufsfeuerwehr München

Berufsfeuerwehr Wiesbaden			- Berufsfeuerwehr Köln

Berufsfeuerwehr Witten			- Berufsfeuerwehr Düsseldorf

Berufsfeuerwehr Frankfurt			- Berufsfeuerwehr Mainz

Kreisverwaltung des Kreises Mettmann 	- Kreisverwaltung des Kreises Groß-Gerau



Die Ergebnisse dieser Gespräche sind in diesem Kapitel dargestellt. Sie geben die einzelnen Meinungen der Mitarbeiter wieder und können deshalb nicht verallgemeinert werden.



Die Bearbeitung von Bauanträgen wird bei den aufgesuchten  Brandschutzdienststellen detailorientiert durchgeführt. Das bedeutet, daß neben den Fragen aus dem § 53 der Hessischen Bauordnung u. a. die Feuerwiderstandsdauer der Baustoffe und Bauteile, die Größe, Lage und Schutz der Brandabschnitte und die Lage bzw. die Gestaltung der Rettungswege geprüft werden.  Die Bauaufsicht wendet sich in den seltensten Fällen mit konkreten Fragen an die zuständige Brandschutzdienststelle. Vielmehr wird um eine "umfassende brandschutztechnische Stellungnahme" gebeten, die dann aufgrund der nicht erfolgten Vorprüfung der Bauanträge auch den baulichen Brandschutz beinhaltet [4, 11]. Nach Meinung der Sachbearbeiter im Vorbeugenden Brandschutz liegt der Grund für die nicht ausreichende Vorbearbeitung der Bauanträge in den mangelnden Kenntnissen der Mitarbeiter in den Bauaufsichtsbehörden auf dem Gebiet des baulichen Brandschutzes. Für die Bearbeitung von Bauanträgen ist eine Ausbildung im Bereich der feuerwehrtechnischen Grundlagen, wie zum Beispiel der Brandausbreitung und der Einsatztaktik der Feuerwehr, nützlich. Diese Ausbildung ist bei den Mitarbeitern der Brandschutzdienststellen vorauszusetzen. Bei den Mitarbeitern der Bauaufsichtsbehörden kann diese Ausbildung durchaus nicht immer unterstellt werden, so daß diese die Bauantragsunterlagen oft direkt den Brandschutzdienststellen übersenden.

Die Mitarbeiter der befragten Brandschutzdienststellen vertreten die Auffassung, daß sich das Verfahren der umfangreichen Prüfung des baulichen und betrieblichen Brandschutzes durch die Brandschutzdienststellen auch in Zukunft nicht erkennbar ändern wird. 



3.	Kontrollkatalog

Es ist notwendig, ein einheitliches System zu entwickeln, um die umfangreichen Kontrollen, welche die Brandschutzdienststellen im bauaufsichtlichen Verfahren durchzuführen haben, zielgerecht erfüllen zu können. Deshalb muß das System in Form eines Kontrollkataloges für die Bearbeitung von Bauantragsunterlagen definiert werden. Die Erkenntnisse aus den mit den Mitarbeitern des Vorbeugenden Brandschutzes geführten Gesprächen und die eigenen Erfahrungen beim Bearbeiten von Bauanträgen, nutzte der Verfasser zur Erstellung eines Kontrollkataloges, der sich an die praxisbezogene Bearbeitung von Bauvorhaben durch die Brandschutzdienststellen orientiert. Bei der Definierung des Kataloges galt es nicht nur die Anforderungen an die "allgemeinen" baulichen Anlagen zu erfüllen, sondern auch die Anforderungen an die baulichen Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung. Mit diesem Katalog können im gewissen Umfang auch Industriebauten bearbeitet werden.

Ausgenommen sind die Berechnungen nach DIN 18230 Brandlastberechnung für die einzelnen Brandbekämpfungsabschnitte und die Berechnung der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer der Bauteile und Einstufungen in Brandschutzklassen [5]. 



Die Kombination von Maßnahmen aus den drei Komponenten, die in der Einleitung vorgestellt wurden, bilden die Basis für den Katalog, der in die folgenden Abschnitte gegliedert ist:



Das Grundstück und seine Bebauung

Baustoffe, Bauteile und Bauarten

Treppen, Treppenräume und sonstige Rettungswege 

Besondere Räume und Gefahrenpunkte mit weitergehenden Anforderungen

Haustechnische Anlagen

Brand- und sicherheitstechnische Einrichtungen

Betriebliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr    



Die Abschnitte sind in Anlehnung an die Bearbeitungsabläufe (Phasen) mit den identischen Namen versehen, um Verwechslungen zu vermeiden.



4.	Durchführung des Bearbeitungsverfahrens 

4.1	Allgemeines



Die Bearbeitung der Bauantragsunterlagen in den einzelnen Brandschutzdienststellen erfolgt sehr differenziert. Bei den befragten Berufsfeuerwehren existieren vereinzelte Bearbeitungsverfahren, nach denen die Bauanträge einer Prüfung unterzogen werden. Diese Verfahren unterscheiden sich nicht nur unter den Brandschutzdienststellen,auch in den einzelnen Abteilungen kommen verschiedene Methoden zur Anwendung [b, c, j, l].



Der Verfasser stellt ein Ablaufverfahren vor, mit dem eine stufenweise Bearbeitung von Bauanträgen anhand eines Kontrollkataloges in einer Brandschutzdienststelle erfolgen kann. Im Vordergrund der Entwicklung des Verfahrens stand die logische Gestaltung der Teilbearbeitungsabläufe (Bearbeitungsphasen). Dazu wurde die Gesamtbearbeitung eines Bauantrages in Teilarbeitsabläufe gegliedert. Weiterhin ging es um die Frage, in welcher Reihenfolge die einzelnen Arbeitsabläufe gegliedert werden müssen. Für die Darstellung der Arbeitsabläufe wählte der Verfasser die Form eines Aufgabenfolgeplanes. Dieser eignet sich besonders dann, wenn es darum geht, die in der Ablaufanalyse gewonnenen Teilarbeitsabläufe in eine sachlich sinnvolle Reihenfolge zu bringen, um erst anschließend eine Gesamtbeurteilung zu erstellen bzw. abzugeben [6].

Außerdem wird mit Hilfe der Ablaufpläne im Verlauf der Bearbeitung ein periodischer Vergleich zwischen den gesetzlichen Vorgaben, den Interessen der Brandschutzdienststelle und den Interessen des Architekten ermöglicht. Es wurde berücksichtigt, daß das Verfahren für eine Vielzahl von Bauvorhaben anzuwenden ist und neue Mitarbeiter möglichst effektiv in die neuen Aufgaben eingewiesen werden können. 

4.2	Einarbeitungsphase in das Bauvorhaben 



Nach der Registrierung des Einganges der Bauantragsunterlagen überprüft der Sachbearbeiter die Vollzähligkeit der Antragsunterlagen. In der Regel gehören hierzu:



1. der Lageplan,

2. die Bauzeichnungen,

3. die Baubeschreibung,

4. der Nachweis der Standsicherheit und die anderen bautechnischen Nachweise [7] und

5. eventuell einen Antrag auf Befreiung von zwingenden Vorschriften mit Begründung.



Falls der Punkt 5 in Betracht kommt, ist darauf zu achten, ob Ersatzmaßnahmen notwendig sind. Diese sind vom Bauantragssteller frühzeitig zu beantragen. Für die Brandschutzdienststellen sind die technischen Nachweise relevant, die sich als Einzelnachweise auf das Brandverhalten der Baustoffe und der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile beziehen. Soweit erforderlich, sind die Einzelnachweise durch Beschreibungen, Berechnungen, Prüfzeugnisse, Zeichnungen oder Gutachten vorzulegen. In der Brandschutzdienststelle eventuell vorhandene Hausakten über das Objekt und das Studium der Antragsunterlagen verschaffen einen ersten Überblick über das Bauvorhaben. Während der Einarbeitungsphase muß der Sachbearbeiter das Objekt klassifizieren. Mit Hilfe der Bauordnung wird überprüft, ob das Objekt den Sonderbauverordnungen unterliegt (§ 53 HBO). Daraus abgeleitet sind auf Grund der Höhe des Gebäudes, die Anzahl der Vollgeschosse, die Gebäudeart und die Nutzung brandschutztechnische Anforderungen zu formulieren. Zu der Einarbeitungsphase in ein Bauvorhaben zählen auch die Vorgespräche, in denen die groben Ziele festgelegt werden. Durch solche Vorgespräche, an denen teilweise auch Vertreter der Bauaufsicht oder anderer am Genehmigungsverfahren beteiligten Fachbehörden teilnehmen, kann sich der Zeitbedarf für die nachfolgende Bearbeitung der Bauanträge und die anschließende Stellungnahme erheblich minimieren. Aus Sicht der Brandschutzdienststellen ist die Minimierung von Planungsfehlern in brandschutztechnischer Hinsicht das Ziel solcher Gespräche. Die Brandschutzdienststelle kann frühzeitig Empfehlungen geben und diese in die Bauplanung einfließen lassen. Der folgende Ablaufplan stellt den Vorgang graphisch dar.

























































Ablaufplan 1: Einarbeitungsphase:
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4.3 Bauplanbearbeitung



4.3.1 Allgemeines 



Für die weitergehende Bearbeitung des Bauantrages ist es zweckmäßig, die Baupläne nach einsatztaktischen Gesichtspunkten zu bearbeiten. Das bedeutet: 



1. Die Bearbeitung erfolgt von außen nach innen.

2. Die Bearbeitung erfolgt im Gebäude von unten nach oben (geschoßweise). 



Durch diese klare Vorgehensweise wird die Bearbeitung der Baupläne erleichtert und bleibt damit überschaubar. Besonders für größere Gebäude, die in mehreren Bauphasen erstellt und evtl. von verschiedenen Architekten und Fachleuten betreut werden, ist diese Arbeitsweise vorteilhaft.



Der Verfasser hat für die Überprüfung der Baupläne anhand des Kontrollkataloges einen Ablaufplan entwickelt. In den Ablaufplan 2, der auf der folgenden Seite graphisch dargestellt ist, fließen die gesetzlichen Grundlagen und die Ermessensgrundlagen mit ein. Üblicherweise finden die Ermessensgrundlagen ihre Anwendung bei den Ausnahmen von den nicht zwingenden Vorschriften der Gesetze. Die Sachkunde und die Einsatzerfahrung des Sachbearbeiters sind in diesem Fall für die Beurteilung und damit für die Stellungnahme entscheidend.



Die Anwendung des Ablaufplanes erfolgt für jeden Kontrollpunkt aus dem Katalog [Anhang 1 (Seiten 18 bis 22)]. Dabei muß berücksichtigt werden, daß die Gliederungspunkte 4.3.2 und 4.3.8 für jedes Objekt nur einmal zu prüfen sind, weil es sich hier in der Regel um einmalige Anforderungen an das Objekt handelt. Für die Überprüfung der einzelnen Geschosse sind die Gliederungspunkte 4.3.3 bis 4.3.7 vom Sachbearbeiter periodisch anzuwenden.

























































Ablaufplan 2: Prüfung der einzelnen Kontrollpunkte





�



�





�



�





�



�





�

���							Nein

��





���	 Ja				Nein

�

�



�

�







�









�



��



				

�				Ja							Nein

������

�

�

�



							         Ja

��



�			Ja

			

��

4.3.2. Das Grundstück und seine Bebauung �



In diesem Unterkapitel ist die äußere Erschließung des Bauobjektes zu beurteilen. Darunter fällt die Lage des Bauvorhabens in bezug auf die Nutzung des Gesamtgebietes.

Die Nutzung des Bauobjektes und seine Größe sind auch in Hinsicht auf die Nachbarschaft zu bewerten. Im Brandfall bestimmt die Lage des Objektes die Wechselwirkung zwischen der Nachbarschaft und dem Gebäude. Zur Verhinderung einer Brandausbreitung dienen unbebaute Freiflächen oder Brandwände. Aus der Lage und der Nutzung des Bauvorhabens lassen sich Rückschlüsse auf die Zugänglichkeit des Objektes mit Feuerwehrfahrzeugen über öffentliche Verkehrswege ziehen. Wichtige Kontrollfragen sind die Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe und dem zu erwartenden Schadensrisiko. Das schließt auch die Prüfung der Anfahrtwege auf eine ausreichende Breite und Belastung durch Feuerwehrfahrzeuge mit ein.



Neben der Zugänglichkeit zum Gebäude ist ebenfalls die Löschwasserversorgung auf ausreichende Entnahme zu prüfen. In die Betrachtung fließen Faktoren mit ein, wie zum Beispiel die Art der Löschwasserversorgung (abhängig oder unabhängig), Anzahl und Art der Löschwasserentnahmestellen und ihre Lage bezüglich des Bauobjektes. Die Überprüfung der Löschwasserversorgung wird sich für die Kern- bzw. Randgebiete der Städte nicht so stellen, wie für abgelegene Einzelanlagen. Der Löschwasserbedarf ist abhängig von der Bauart, der Brandlast und der Gebäudegröße. Die Beurteilung erfolgt in Anlehnung an das Arbeitsblatt des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. W 405. 



4.3.3 Baustoffe, Bauteile und Bauarten �



Nach den Bauordnungen der Länder, die aus der Musterbauverordnung abgeleitet sind, muß der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt werden.

Deshalb werden an die tragenden, aussteifenden und raumabschließenden Bauteile besondere bauliche Anforderungen gestellt, die in Feuerwiderstandsklassen festgelegt sind.

Das Gefahrenpotential läßt sich aus der Nutzung oder der Größe des Gebäudes ableiten und wird in den Mindestanforderungen an das Brandverhalten der Bauteile berücksichtigt. Grundsätzlich soll sich ein Brand auf einen möglichst kleinen Raum beschränken. Bezogen auf ein Gebäude bedeutet das, daß der Brand auf die Nutzungseinheit selbst bzw. auf das Gebäude beschränkt bleibt oder einzudämmen ist. (Beschränkungs- oder Abschottungsprinzip). 

In Abhängigkeit von den Ausmaßen eines Gebäudes und der Art und Nutzung verlangen die einzelnen Landesbauordnungen eine Unterteilung in Brandabschnitte. An die Wände (Brandwände) dieser Abschnitte werden hohe Anforderungen nach der DIN 4102 Teil 3 gestellt [8]. 



Für die Nutzung des Gebäudes sind in vielen Fällen Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen notwendig. Damit das Abschottungsprinzip wirksam bleibt,  müssen die Öffnungen im Gefahrenfalle geschlossen werden können. Sie bilden dann mit den Wänden einen Raumabschluß. Die Verwendung solcher Abschlüsse ist wie bei den Wänden risikobezogen. Die Beurteilung von Abschlüssen muß in Verbindung mit der Nutzung des Gebäudes erfolgen.















4.3.4 Treppen, Treppenräume und Rettungswege �



Treppen mit ihren Ausgängen ins Freie und die allgemein zugänglichen Flure sind die wichtigsten Rettungswege in und aus einem Gebäude. Die grundsätzliche Forderung nach einem zweiten Rettungsweg kann auf unterschiedliche Weise erfüllt werden. Dieser kann zusätzlich mit einer weiteren notwendigen Treppe oder mit den Leitern der Feuerwehr sichergestellt sein. Die Forderung nach einem zweiten Rettungsweg entfällt, wenn ein Sicherheitstreppenraum vorhanden ist [3].

Rettungswege werden von der Feuerwehr gleichzeitig als Angriffswege genutzt. Die vertikal verlaufenden Rettungswege dienen zum Räumen aller Geschosse im Gefahrenfall und bedürfen daher einer besonderen Beurteilung durch die Brandschutzdienststelle. Neben einer Prüfung der Wände unter dem Punkt 4.3.3 "Baustoffe, Bauteile, Bauarten" erfolgt auch hier eine Prüfung der baulichen Beschaffenheit der Treppenräume und der allgemein zugänglichen Flure. Somit werden die wichtigen Bauteile der Rettungswege und die Rettungsweglänge noch einmal mit dem Kontrollkatalog für "Treppen, Treppenräume und Rettungswege" überprüft.



4.3.5 Besondere Räume und Gefahrenpunkte mit weitergehenden Anforderungen �



Nach der Beurteilung des Bauwerkes und der Rettungswege erfolgt an dieser Stelle der Bauantragsbearbeitung eine Überprüfung, ob das Bauvorhaben besondere Räume oder besondere Gefahrenpunkte aufweist, an die weitergehende Anforderungen zu stellen sind. Räume besonderer Art oder Nutzung, zu denen u. a. Laborräume  und Räume mit erhöhter Brandgefahr gehören, müssen von der Brandschutzdienststelle gesondert untersucht werden.

Von den Laborräumen kann eine Gefahr ausgehen, weil in diesen speziellen Räumen mit chemischen und/oder physikalischen Methoden in Verbindung mit gefährlichen Arbeitsstoffen umgegangen wird. Für diese Räume muß ganz besonders das Abschottungsprinzip (Beschränkungsprinzip) angewendet werden.

Zu den besonderen Räumen gehören nicht nur Räume mit einer Gefahr für die Umgebung, sondern auch Räume, in denen sich Anlagen und Einrichtungen befinden, die zu schützen sind. Dazu zählen u. a. Aufzugsmaschinenräume für Feuerwehraufzüge. Diese Räume sind mit ihren weitergehenden Anforderungen einer besonderen Betrachtung zu unterziehen. Die Bauordnung allein reicht oft als Grundlage nicht mehr aus und der Sachbearbeiter  muß weiterführende Literatur verwenden. Die anerkannten Regeln der Technik, wie zum Beispiel die Richtlinie für Laboratorien oder die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF), sind bei der Bearbeitung zu beachten.



4.3.6 Haustechnische Anlagen �



Die haustechnischen Anlagen sind in der Bearbeitung ebenfalls gesondert zu betrachten.

Zu diesen Anlagen gehören u. a. Lüftungsanlagen, Feuerungsanlagen und Schächte für den Abfallabwurf oder für die Versorgung des Gebäudes. 

Ein besonderes Problem stellen Schächte dar, die je nach Nutzung im ganzen Objekt vertikal verlaufen und aus betriebstechnischen Gründen nicht horizontal unterteilt werden können. Im Gefahrenfall kann sich ein Brand bzw. Rauch über das ganze Gebäude hinaus ausbreiten. Für diese Schächte kann nach § 44 HBO der Einbau einer Feuerlöscheinrichtung oder einer Brandmeldeanlage verlangt werden [3].



Als Schutzziel für solche Schächte ist nach HBO § 39 sicherzustellen, daß sie betriebs- und brandsicher sind und daß sie den ordnungsgemäßen Betrieb nicht beeinträchtigen. So können als konstruktive bauliche Maßnahmen z.B. sein: vertikal verlaufende Schächte geschoßweise horizontal abzuschotten, Wände mindestens in F-90 Qualität herstellen, Türen zu den Schächten mindestens in T-30 RS auszuführen und gegebenenfalls Rauchabzugseinrichtungen vorzusehen.



Kritisch zu betrachten sind auch die Lüftungsanlagen in Gebäuden. Im Gefahrfall können sich Brandgase in kürzester Zeit in dem gesamten Objekt verteilen. Aufgrund des Risikos, das Lüftungsanlagen im Brandfall darstellen, wurde 1986 vom Minister des Innern ein Erlaß herausgegeben, in dem die brandschutztechnischen Anforderungen definiert sind [9].

Bei den Lüftungsanlagen ist es ebenfalls erforderlich, ein besonderes Augenmerk auf das Abschottungsprinzip zu legen. Lüftungsleitungen verlaufen fast immer durch das gesamte Gebäude. Die neuen Techniken im Lüftungsbau machen es möglich, daß für ein Gebäude nur noch eine Lüftungsanlage konzipiert wird. Die Luftführung erfolgt oftmals über Bypässe. Bei der Durchführung von Lüftungskanälen durch Brandabschnitte ist auf den Einbau von Brandschutzklappen zu achten. Die häufig verwendeten Brandschutzklappen haben den Nachteil, daß sie auf Wärme reagieren. Aus diesem Grund ist darauf zu achten, daß die Brandschutzklappen durch Rauch auslösen und eine Revisionsöffnung haben.



In vielen Fällen kann es vorteilhaft sein, daß sich die Lüftungsanlage durch das Auslösen der Brandmeldeanlage selbsttätig abschaltet und nach einem Brand zur Evakuierung „kalten“ Brandrauches“ genutzt werden kann.



4.3.7 Brand- und sicherheitstechnische Einrichtungen �



In diesem Bearbeitungsprozeß erfolgt eine Überprüfung des anlagentechnischen Brandschutzes, zu dem die brand- und sicherheitstechnischen Einrichtungen gehören. Der technische Brandschutz ist mit dem baulichen Brandschutz eng verbunden und leitet sich meistens aus den Sonderbauverordnungen ab. Ziel des technischen Brandschutzes ist es, möglichst frühzeitig eine Gefahr zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung bzw. zumindest einer Begrenzung des Brandes einzuleiten. Die sicherheitstechnischen Einrichtungen dienen ebenfalls als unterstützende Komponente zur Schadensbegrenzung.

Die Konzipierung geeigneter brand- und sicherheitstechnischer Einrichtungen setzt voraus, daß der Sachbearbeiter im Vorbeugenden Brandschutz die Forderungen nach diesen Einrichtungen aus den gesetzlichen Grundlagen beachtet und die in den betreffenden Objekten möglicherweise auftretende Gefahr nach Art und Größe kennt. Er muß weiterhin die vertretbare Größe der Gefährdung, die mit der verwendeten Technik kontrolliert und gegebenenfalls beherrscht werden kann, beurteilen können. 

Auf der Basis bekannter Fakten über die Art und Größe der möglichen Gefährdungen und der vertretbaren Grenzwerte sind vom Bearbeiter der Bauanträge wichtige Maßnahmen zu treffen:



die Auswahl der brand- und sicherheitstechnischen Einrichtung nach den gesetzlichen Vorgaben oder aber aus Einsatzerfahrung sowie

die Bewertung der brand- und sicherheitstechnischen Einrichtung.



Die optimale Lösung für das Objekt in bezüglich der Schutzwirkung und der Wirtschaftlichkeit wird nur erreicht, wenn diese beiden Prozesse - Auswahl und Bewertung - durchgeführt werden.



Dabei sind zur Findung von geeigneten Maßnahmen unter Umständen auch Sachverständige zu hören, welche die empfohlenen Einrichtungen sachgerecht, auf das Objekt bezogen, auslegen. Das kann aber nur erfolgen, wenn 



sich der Sachbearbeiter umfassend mit der Nutzung des Objektes beschäftigt, um dann eine Bewertung der möglicher weise auftretenden Gefährdung vorzunehmen,

brand- und sicherheitstechnische Einrichtungen zum Abbau der vorhandenen Gefährdung nach verschiedenen Wirkprinzipien (z.B. Brandmeldeanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Ortsfeste Löschanlagen, spezielle Haustechnikanlagen usw.) arbeiten und in geeigneten Größen zur Verfügung stehen,

Bewertungskriterien für die brand- und sicherheitstechnischen Einrichtungen definiert sind.



Für die Beurteilung der Bauanträge bedeutet das, daß die brand- und sicherheitstechnischen Anlagen durch eine Risikoanalyse auf das Objekt abzustimmen sind.



4.3.8 Betriebliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr �



Der betriebliche Brandschutz ist eine Komponente, die den baulichen und technischen Brandschutz ergänzt.

Der betriebliche Brandschutz wird in unterschiedlichster Form sichergestellt. Dazu zählen u. a. Betriebsvorschriften, die ihre Grundlage in bauordnungsrechtlichen Vorschriften haben. In Abhängigkeit von den gesetzlichen Vorschriften und dem Risiko einer baulichen Anlage wird durch die Forderung bestimmter Pläne (z. B. Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen DIN 14095 [8]), eine Transparenz des Objektes geschaffen. Im Gefahrenfalle kann sich die Feuerwehr schnell und umfassend über die wichtigsten Gegebenheiten in einem Objekt informieren. Auf diese Weise wird eine gute Vorarbeit für den Abwehrenden Brandschutz geschaffen.



Ausbildung von Hausfeuerwehren bzw. Schulung von Mitarbeitern fallen ebenfalls in den Bereich der betrieblichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Die angesprochenen Themen stellen nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Spektrum des betrieblichen Brandschutzes dar. Bei der Bearbeitung von Bauanträgen unter dem Gesichtspunkt des betrieblichen Brandschutzes soll der Bearbeiter kreativ sein. Kreativ bedeutet, daß der Sachbearbeiter dem Betrieb Möglichkeiten für die Selbsthilfe im Gefahrenfall und für die Unterstützung der Feuerwehr aufzeigt [12].



4.4. Abschließende Gespräche 



Nach der umfassenden Bearbeitung der Bauantragsunterlagen kann der Sachbearbeiter zur schnelleren Abwicklung des bauaufsichtlichen Verfahrens die aufgetretenen Fragen mit den zuständigen Personen erörtern, bevor die Brandschutzdienststelle eine Stellungnahme abgibt. Ansprechpartner sind hier in erster Linie die Bauaufsicht, der Architekt und die Fachingenieure des Bauvorhabens, der Bauherr und/oder Sachverständige bzw. Vertreter von anderen Behörden. 



4.5. Stellungnahme 

Nach der Bearbeitung und den eventuell geführten Gesprächen fertigt der Sachbearbeiter eine Stellungnahme an. Aus brandschutztechnischer Sicht nimmt er Stellung zu den erkannten Mängeln  und gibt Anregungen. Es bietet sich an, die Stellungnahme in der Reihenfolge des Bearbeitungsverfahrens zu erstellen. Dazu kann sich der Mitarbeiter in der Abteilung bestimmter Hilfsmittel bedienen. 

In Hessen sind das z. B. die Mustersätze des Arbeitskreises Vorbeugender Brandschutz der AGBF Hessen, die das Anfertigen der Stellungnahme vereinfachen [10]. Diese Mustersätze werden vom Hessischen Innenministerium durch Erlaß eingeführt.

Bei der Fertigung der Niederschrift muß der Sachbearbeiter entscheiden, ob die Feuerwehr bei der Bauzustandsbesichtigung des Bauvorhabens zu beteiligen ist. Die notwendigen Abnahmen können zum Beispiel die Fertigstellung des Rohbaues und die abschließende Fertigstellung des Bauvorhabens sein. Hat der Sachbearbeiter die Niederschrift angefertigt, so übersendet er die Unterlagen mit den Bauanträgen der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Als Ordnungsbehörde entscheidet sie über die Berücksichtigung der brandschutztechnischen Anregungen und Bedenken. Wird der Stellungnahme nicht gefolgt, so informiert die Behörde die Brandschutzdienststelle.

4.6 Information der zuständigen Sachgebiete innerhalb der Brandschutzdienststelle



Die Empfehlung von Brandmeldeanlagen, bestimmten Plänen oder eines Feuerwehrschlüsseldepot hat zur Folge, daß bei Feuerwehren weitere Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Sachgebieten informiert werden. Diese Maßnahmen erfordern eine weitergehende Bearbeitung der Bauvorhaben, die nicht nur die Abteilung Vorbeugender Brandschutz betreffen. Aus diesem Grund müssen Informationen über Neubauten und Folgemaßnahmen weitergeleitet werden.



Dieses können im Bereich der Feuerwehr u. a. folgende Punkte sein:



Erstellen von bestimmten Plänen

Weiterleiten von Informationen an die Leitstelle für den Einsatzleitrechner

Planung der Installation eines Feuerwehrschlüsseldepot

Planung der Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

Informationen an das Sachgebiet Brandverhütungsschau

Informationen für den Brandsicherheitswachdienst



5. Zusammenfassung und Ausblicke



Die Brandschutzdienststellen sind im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren stark eingebunden. Sie werden um Prüfungen gebeten, die nach den rechtlichen Grundlagen den Bauaufsichtsbehörden obliegen.

Durch diese Verlagerung der Prüfung des baulichen Brandschutzes von den Bauaufsichtsbehörden zu den Brandschutzdienststellen, ergeben sich für die Bearbeitung von Bauvorhaben eine Vielzahl zusätzlich zu berücksichtigender Punkte.



Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist es notwendig, einen Kontrollkatalog zu erstellen, in dem die relevanten Punkte zur Bearbeitung von Bauplänen komprimiert aufgezeigt sind. Dabei hat der Verfasser bewußt auf weitere Detailangaben (z. B. Mindestanforderungen an das Brandverhalten oder Maßangaben) verzichtet, um den Blick ins Gesetz nicht unnötig erscheinen zu lassen.



Der als "Checkliste" erstellte Basiskatalog erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er muß vielmehr bei der täglichen Anwendung durch die möglicherweise zusätzlich auftretenden Fragen fortgeschrieben werden. Für Sonderbauten sind spezielle Kontrollkataloge zu erstellen, die der Nutzung des Objektes angepaßt sind.





Damit in den Abteilungen Vorbeugender Brandschutz einheitlich gearbeitet werden kann, bedarf es auch der Festlegung eines Ablaufplanes (Verfahren). Auf diese Weise können mit Hilfe des Kontrollkataloges und der Organisation der Abläufe Bauvorhaben einheitlich bearbeitet werden.

Das vorgestellte Verfahren und der Kontrollkatalog sind ein Vorschlag, wie eine Bearbeitung von Bauanträgen in den Abteilungen Vorbeugender Brandschutz möglich ist. 

Die beigefügten Ablaufpläne bieten neuen Mitarbeitern Anhaltspunkte, das Bearbeitungsverfahren effektiv zu erlernen und anzuwenden. 

Diese beiden Leitfäden in Kombination angewendet, erleichtern die umfassende Bearbeitung einer Vielzahl von Bauanträgen. 

Auf den Seiten 6, 8 und 15 ist das gesamte Ablaufverfahren graphisch dargestellt.

Die einheitliche Beurteilung von Bauanträgen stellt nach Meinung des Verfassers ein Problem dar. Eine Beurteilung unterliegt immer subjektiven Einflüssen. Der Ermessensspielraum der Mitarbeiter im Vorbeugenden Brandschutz wird unterschiedlich genutzt. Mitarbeiterschulungen in den Abteilungen können diesbezüglich Abhilfe schaffen. Regelmäßige Gespräche unter den Mitarbeitern über Einzelfälle erweitern die Möglichkeit einer nahezu einheitlichen Beurteilung.



Eine objektbezogene Bearbeitung der Bauanträge unterstützt die Vereinheitlichung. Dazu ist es erforderlich, daß die Abteilungen Vorbeugender Brandschutz in mehrere Sachgebiete gegliedert werden. Mit der spezifischen Zuordnung der Bauvorhaben in die Sachgebiete ist es möglich, daß sich Mitarbeiter auf bestimmte Bauvorhaben und Objekte spezialisieren. Damit wird erreicht, daß für diese Bauvorhaben das Beurteilungsspektrum eines kleinen Mitarbeiterkreises Anwendung findet. Die Vereinheitlichung in diesen kleinen Kreisen ist erheblich einfacher. Das objektbezogene Bearbeitungs- und Beurteilungsverfahren wird bei einigen großen Berufsfeuerwehren, z. B. in München, Düsseldorf und Wiesbaden, angewendet. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Abteilungen über genügend Personal verfügen müssen, um eine solche Gliederung einzuführen [b, c, k]. 

Die Spezialisierung der Mitarbeiter in der Abteilung darf nicht dazu führen, daß bei Personalausfall (Urlaub, Krankheit, Weiterbildung usw.) die Bearbeitung von Bauanträgen nicht mehr gesichert ist. 



Bei kleineren Brandschutzdienststellen mit vier bis fünf Mitarbeitern ist es schwierig, ein solches Verfahren zu realisieren. Neben der Bauantragsbearbeitung muß auch die zeit- und personalintensive Brandschau durchgeführt werden, so daß nur eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern für die Bauantragsbearbeitung zur Verfügung stehen. 







































































Graphische Darstellung des Gesamtbearbeitungsverfahren 

�







����

�









�









�









�

�											Diese Bearbei-												tungsphasen sind 											für alle Geschos												se durchzufüh-												ren.

�







�









��

�











�







�







�





6. Quellen- und Literaturverzeichnis



[1]	Ruth Zwingmann und Schubert K-H., Vorbeugender Brandschutz, B VI Lehrgangsunterlagen 	1/93, Landesfeuerwehrschule Münster

[2]	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Not-	ständen (FSHG)

	Vom 25. Februar 1975 ( GV. NW. S. 182), zuletzt geändert  durch Gesetz vom 24. November 	1992 (GV. NW. S. 458) - SGV. NW. 213  Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des FSHG 	Vom 11. März 1978 (MBl. NW. S: 862), zuletzt geändert durch RdErl. vom 25. Oktober 1989 	(MBl. NW. S. 1524) - SMBl. NW.2130 in: Kommentar für die Praxis, Herbert Fuchs  und Klaus 	Schneider, 5. Auflage, Deutscher Gemeindeverlag, Köln 1993

[3]	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung -BauO NW) vom 26. Juni 	1984 (GV. NW. S. 419; ber. S.532), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 1984 	(GV. NW. S 803) - SGV. NW. 232 mit paragraphenweiser Zuordnung der Verwaltungsvor-	schrift zur Landesbauordnung (VV BauO NW) RdErl. des Ministers für Landes- und Stadtent-	wicklung vom 29. November 1984 (MBl. NW. S. 1954), zuletzt geändert durch RdErl. vom 	19. September (MBl. NW. S. 987) - SMBl. NW. 

[4]	Beteiligung der Brandschutzdienststellen und besonderer Brandschutzsachverständiger im 	Baugenehmigungsverfahren, RdErl. des Innenministers v. 29.06.1979 - V A 2 - 100/69 (2), 	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 64 vom 03.08.1979,

[5]	Bauaufsicht - Baulicher Brandschutz im Industriebau

	Anwendung

	- Des Musters der Industriebaurichtlinie (Anhang 1)

	- Der Vornorm DIN 18230 (Anhang 2)

	- Des Beiblattes zur Vornorm 18230 (Anhang 3)

	- Der Gliederung für den Nachweis eines brandschutztechnischen Gesamtkonzeptes bei Ein-	  	  schaltung eines Brandschutzsachverständigen. Staatsanzeiger für das Land Hessen, Nr. 		  25/1993 S. 1451

[6]	Prof. Dr. Ing. Rolf Hackstein, Einführung in die technische Ablauforganisation, Carl Hanser 	Verlag, München 1985

[7]	Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO) vom 06.12.1984, (GV. NW. S. 	774/SGV. NW. 232), geändert durch die Verordnung vom 15. November 1989 (GV. NW. S. 	632)

	Verwaltungsvorschrift zur Verordnung über bautechnische Prüfungen - VV BauPrüfVO - 

	RdErl. d. Ministers für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr, - VB 5 - 111, (MBl. NW. S. 	1786/SMBL.NW. 23210), geändert durch Erl. v. 26.1.1990 (MBl. NW. S. 339), v. 05.11.1990 	(MBl. NW S. 1612), v. 10.05.1991 (MBl. NW. S 882),v. 26.02.1993 (MBl. S. 742)

[8]	DIN Normen: DIN Deutsches Institut für Normung e. V.,  Berlin

[9]	Brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen, Lüftungsanlagen Richtlinien VA 	21-64 b 12/01 - 2/86 

[10]	Arbeitskreis Vorbeugender Brandschutz der AGBF Hessen, Mustersätze 

[11]	Baulicher Brandschutz; Beteiligung der Brandschutzdienststellen in bauaufsichtlichen Ge-	nehmigungsverfahren Erlaß des Hessischen Ministers des Innern vom 22. März 1982 Staats-	anzeiger S. 758 zuletzt geändert mit dem Erlaß vom 30.09.1992 (VIII 11 - b 06/05 -1/92)

[12]	Kurt Ehmann, Oberbaurat Landratsamt Böblingen, Vorbeugender Brandschutz, Ausgabe Ba-	den Württemberg Verlag W. Kohlhammer Stuttgart

[13]	Landtag Nordrhein-Westfalen, Drucksache 10/5407 vom 03.04.1990, Antwort auf die Kleine 	Anfrage 1886, Drucksache 10/5130

[14]	Musterbauordnung, - MBO -, Fassung Dezember 1993 (unveröffentlicht), zur Verfügung ge-	stellt durch das Referat IV C 5, Hessisches Ministerium des Innern, Wiesbaden

[15]	Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten 	(Versammlungsstättenverordnung - VStättVO), Fassung Juni 1991, Projektgruppe 	"Versammlungsstätten" der Fachkommission "Bauaufsicht" der ARGEBAU

[16]	Muster einer Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (Muster-	Verkaufsstättenverordnung -VStVO-), Fassung November 1993, Fachkommission 	"Bauaufsicht" der ARGEBAU

[17]	Verordnung über den Bau und Betrieb von Hochhäusern (Hochhausverordnung-HochhVO-) 	vom 11. 1986, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 36 vom 	21. Juli 1986

[18]	Musterentwurf eines Erlasses über den Brandschutz in bestehenden Krankenhäusern, Fas-	sung Oktober 1990, Arbeitskreis "Krankenhausbauten" im Hochbauausschuß der ARGEBAU

[19]	Bauaufsichtliche Richtlinie für Schulen (BASchlR) Fassung Juni 1976

[20]	Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagenverordnung -GarVO-) vom 	02. November 1990, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 66 	vom 28. November 1990

[21]	Hessische Bauordnung (HBO) vom 20. Dezember 1993, Gesetz- und Verordnungsblatt für das 	Land Hessen Teil 1, ausgegeben zu Wiesbaden am 28. Dezember 1993 

[22]	Verordnung über den Bau und Betrieb von Geschäftshäusern (Geschäftshausverordnung - 	GhVO) vom 22. Januar 1969, GV. NW. S. 168; geändert durch VO vom 12.06.1969, GV NW. 

	S.281

[23]	Verordnung über den Bau und Betrieb von Gaststätten (Gaststättenbauverordnung Gastbau-	VO) vom 09. Dezember 1983 (GV. NW. 1984 S.4, ber. GV NW. 1984 S.237) - SGV. NW. 232

[24]	Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe 	(VAwS) vom 31. Juli 1981 (GV. NW. S. 490/SGV. NW. 77)

[25]	Dipl.-Ing. Friedrich-Wilhelm Müller-Büsching, Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen, Bebil-	derte Bauordnung BauO NW, 7. Auflage 1990, Werner Verlag

[26]	Dipl.-Ing. Kurt Klingsohr, Vorbeugender baulicher Brandschutz 2. Auflage, Verlag W. Kohl-	hammer 1986

[27]	Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren 	(Brandschutzhilfeleistungsgesetz - BrSHG) Vom 05. Oktober 1970 (GVBl. I S.585), zuletzt ge-	ändert durch Gesetz vom 10. März 1988 (GVbl. I S. 79)



7. Folgenden Gesprächspartnern wird für ihre Unterstützung herzlichst gedankt: 



[a]	Anton Thum, Abteilung Vorbeugender Brandschutz, BF Frankfurt

[b]	Volker Rossel, Stellvertretender Leiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz,

	BF Wiesbaden

[c]	Christian Schlich, Leiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz, BF Düsseldorf

[d]	Jürgen Simon, Abteilung Vorbeugender Brandschutz, BF Düsseldorf

[e]	Elmar Püschel, Leiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz, BF Essen

[f]	Herr Erfmeyer, Leiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz, BF Witten

[g]	Dr. Dieter Lochmann, Leiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz, BF Köln

[h]	Herr Weischer, Abteilung Vorbeugender Brandschutz, BF Köln

[i]	Friedhelm Gawlick, Leiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz, BF Wuppertal

[j]	Peter Schamp, Stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz,

	BF Wuppertal

[k]	Peter Paul, Brandrat, Abteilung Vorbeugender Brandschutz, BF München

[l]	Herr Kohlen, Amt für Straßen- und Hochbau, Sachgebietsleiter Brandschutz,

	Kreisverwaltung des Kreises Mettman

[m]	Otto Aug, Stellvertretender Amtsleiter, BF Mainz





8.	Anhang 1 Kontrollkatalog

1. DAS GRUNDSTÜCK UND SEINE BEBAUUNG



	Voraussetzung für die Bebauung



	Zugänglichkeit des Grundstückes

	- Anschluß des Grundstückes an befahrbare öffentliche

	- Verkehrswege

	- Zugänge, Zu- oder Durchfahrten

	- Aufstell- u. Bewegungsflächen

	- Aufstellflächen abhängig von der Gebäudehöhe und

	- Anzahl der Treppenräume 



	Löschwasserversorgung für und auf dem Grundstück

	- Grundschutz

	- Objektschutz



	Bebauung auf dem Grundstück

	- Grenzabstände

	- Gebäudeabstände von Hauptgebäuden und Nebenanlagen



	Feuerwehrschlüsseldepot





2. BAUSTOFFE, BAUTEILE UND BAUARTEN



	Wände

	- Tragende und aussteifende Wände sowie ihre 

	- Unterstützungen

	- Außenwände

	- Trennwände

	- Brandwände (Größe der Brandabschnitte)

	- Sonderanforderungen an Wände

	- Öffnungen 

	- Feuerschutzabschlüsse und sonstige Abschottungen

	- Verglasungen (Brandschutzverglasung)

	- Leitungsdurchführungen

	- Dämmschichten, Dämmstoffe

	- Verkleidungen



	Decken

	- Sonderanforderungen an Decken

	- Öffnungen

	- Feuerschutzabschlüsse und sonstige Abschottungen

	- Leitungsdurchführungen

	- Dämmschichten, Dämmstoffe

	- Verkleidungen











	Dächer

	- Sonderanforderungen an Dächer

	- Bedachung

	- Dämmschichten, Dämmstoffe

	- Verkleidungen

	- Dachvorsprünge, Gesimse, Dachaufbauten, Glasdächer,

	- Oberlichter

	- Dachbegrünungen





	Fahrschächte

	- Umfassungswände

	- Rauchabzugsvorrichtungen

	- Öffnungen

	- Feuerschutzabschlüsse und sonstige Abschottungen



	Installationsschächte und -kanäle

	- Dämmschichten, Dämmstoffe



	Offenhalten von Bauteilen bis zur Abnahme





3. TREPPEN, TREPPENRÄUME UND RETTUNGSWEGE



	1. Rettungsweg

	- Lage der notwendigen Treppen und Treppenräume

	- Treppenraumzugänge

	- Sicherheitstreppenraum



	Sonderanforderungen an Treppen und Treppenräume

	- Verkleidungen

	- Bodenbeläge

	- Lüftung

	- Rauchabzug

	- Beleuchtung

	- Türen zu Treppenräumen



	Flure und sonstige Rettungswege

	- Flurtrennwände

	- Flurdecken

	- Türen in oder zu Fluren

	- Beleuchtung 

	- Länge von Fluren



	Sonderanforderungen an Flure 

	- Verkleidungen

	- Dämmschichten, Dämmstoffe

	- Verglasungen

	- Bodenbeläge

	- Elektrische Kabel

	- Fluchtwegbreite

	- Durchstiegsbreiten und -höhen

	- Fluchtrichtung

	- Kennzeichnung

	- Unterdecken und Doppelböden

	- Einrichtungen

	- Rauchabzugsvorrichtungen



	2. Rettungsweg

	- Notwendige Treppen

	- Anleiterbare Fenster

	- Notleitern, Steigeisengänge und Ausstiegspodeste





4. BESONDERE RÄUME UND GEFAHRENPUNKTE MIT WEITERGEHENDEN ANFORDERUNGEN



	Garagen bis 100 m2



	Lüftungszentralen



	Heizräume



	Brennstofflagerräume



	Abfallräume



	Aufzugsmaschinenräume



	Kühlräume (Räume mit Kälteanlagen)



	Elektrische Betriebsräume (Transformatorenräume)



	EDV-Räume



	Lager- und Archivräume



	Laborräume



	Räume für Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung, Wasserhaushaltsgesetz, 

	und VAwS



	Hausanschlußräume



	Luftraum (Atrium)



	Ladenstraßen, überdacht



	Verkaufsräume 



	Siloanlagen und Spänebunker



	Druckgase



	Flüssiggase



	Sprengstoffe

5. HAUSTECHNISCHE ANLAGEN



	Feuerungsanlagen, offene Kamine



	Lüftungs- und Klimaanlagen



	Aufzüge, allgemein



	Feuerwehraufzüge



	Abwurfschächte 



	Absperrvorrichtungen



	Förderanlagen



	Versorgungsschächte





6. BRAND- UND SICHERHEITSTECHNISCHE EINRICHTUNGEN



	Brandschutzeinrichtungen

	- Brandmeldeanlagen

	- Feuerlöschanlagen

	- Ortsfeste Feuerlöschanlagen

	- Wandhydranten, Steigleitungen, Druckerhöhungsanlagen

	- Feuerlöschgeräte

	- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

	- Explosionsschutz



	Sicherheitstechnische Einrichtungen

	- Blitzschutzanlagen

	- Sicherheitsbeleuchtung

	- Ersatzstromversorgung

	- Gefahrenmelde- und Alarmierungsanlagen

	- Sicherheitskennzeichnungen

	- Gaswarnanlage

	- Löschwasserrückhaltung





7. BETRIEBLICHE MASSNAHMEN



	Betriebsfeuerwehr



	Hausfeuerwehr



	Brandschutzordnung DIN 14096



	Betriebsvorschriften



	Belehrung von Betriebsangehörigen



	Pläne

	- Alarm- und Gefahrenabwehrplan nach § 5 Abs. 1 Störfall VO

	- Flucht- und Rettungspläne nach § 55 Arbeitsstätten VO

	- Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen nach DIN 14095

	- Lagerpläne für gefährliche Stoffe mit Mengenangaben

	- Nachbarschaftswarnpläne



	Brandschutz während der Bauzeit



	Prüf- und Wartungspläne für brand- und sicherheitstechnische Anlagen und Einbauten

































































�    prüfen mit Anhang 1 Seite 18

�   prüfen mit Anhang 1 Seiten 18 bis 19

�   prüfen mit Anhang 1 Seiten 19 bis 20

�   prüfen mit Anhang 1 Seiten 20 bis 21

�   prüfen mit Anhang 1 Seite 21

�   prüfen mit Anhang 1 Seite 21

�  prüfen mit Anhang 1 Seite 22







Seite � SEITE  \* FORMATVERBINDEN �1�



Leitfaden für das Baugenehmigungsverfahren in Hessen










Int. Vermerk: 37.1\� DATEINAME  \* FORMATVERBINDEN �Leitfaden03-99�



( Frank Möller - Feuerwehr Bremen -







Seite � SEITE  \* FORMATVERBINDEN �1�



Leitfaden zum Bearbeiten von Bauanträgen im Baugenehmigungsverfahren











Frank Möller Berufsfeuerwehr Darmstadt







Bauvorhaben

- Neubau

- Erweiterung

- Umbau

- Nutzungsänderung











Rechtliche Grundlagen

- Gesetze

- Rechtsverordnungen

- Erlasse

- Verwaltungsvorschriften

- Anerkannte Regeln der Technik



Einarbeitung

- Prüfung der Bauantragsunterlagen auf Vollzähligkeit

- Studium der Bauantragsunterlagen

- Vergleich mit vorhandenen Bauunterlagen

- Vorgespräche mit Architekten, Fachplanern usw.

- Ortsbesichtigung

- Bebauungsplan



Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung



Sonderbauverordnungen bzw. -richtlinien 

Zusatzinformationen, Erlasse usw. beachten



Gebäudeklasse

§ 2 Abs. 2 HBO



Gebäudeart und -nutzung



Bauplanbearbeitung



Klassifizierung



Gebäudeart und Nutzung



Klassifizierung



Bauplanbearbeitung



Kontrollpunkt



Gesetzliche Grundlagen



Beurteilung



Anforderungen erfüllt?



Ablehnung!



Ausnahmen und Befreiung § 68 HBO



Stellungnahme!



Ermessensgrundlagen

Sachkunde und Erfahrung

Öffentliche Belange

Wirtschaftliche Faktoren



Schutzziel erreicht?



Ablehnung!



Mit Auflagen



Stellungnahme!



Einarbeitungsphase

siehe Ablaufplan 1 (Seite 6)



Bearbeitungsphase

Das Grundstück und seine Bebauung

siehe Ablaufplan 2 (Seite 8) und Anhang 1 (Seite 18)



Bearbeitungsphase

Baustoffe, Bauteile und Bauarten

siehe Ablaufplan 2 (Seite 8) und Anhang 1 (Seiten 18 bis 19)



Bearbeitungsphase

Treppen, Treppenräume und Rettungswege

siehe Ablaufplan (2 Seite 8) und Anhang 1 (Seiten 19 bis 20)

 4 bis 5



Bearbeitungsphase

Besondere Räume, und Gefahrenpunkte mit erhöhten Anforderungen

siehe Ablaufplan 2 (Seite 8) und Anhang 1 (Seiten 20 bis 21)



Bearbeitungsphase

Haustechnische Anlagen

siehe Ablaufplan 2 (Seite 8) und Anhang 1 (Seite 21)



Bearbeitungsphase

Brandschutz- und sicherheitstechnische Einrichtungen

siehe Ablaufplan 2 (Seite 8) und Anhang 1 (Seite 21)



Bearbeitungsphase

Betriebliche Maßnahmen

siehe Ablaufplan 2 (Seite 8) und Anhang 1 (Seite 22)



Bearbeitungsphase

Abschließende Gespräche



Bearbeitungsphase

Stellungnahme



Bearbeitungsphase

Mitteilungen an Sachgebiete und Abteilungen in der Feuerwehr










